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Präsident: Sascha Jähning – Präsidentin: Elke Marquis 
1. Vorsitzender: Manfred Jedis 

 
 

Mitgliedschaft in der Karnevalsgesellschaft 
„Blau-Wieße Essele“ Menden e.V.  

Wer kann Mitglied werden? 
Mitglied in der Karnevalsgesellschaft „Blau-Wieße Essele“ Menden e.V. (KGBWE) können alle Bürgerinnen und 
Bürger werden. Bei Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das schriftliche Einverständnis 
einer/eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
Welche Arten der Mitgliedschaft gibt es und was koste das? 
Angeboten werden: 
• Einzelmitgliedschaft – 50 €/Jahr • Familienmitgliedschaft – 90 €/Jahr 

• Partnermitgliedschaft – 90 €/Jahr • Partner eines beitragsfeien Mitgliedes – 45 €/Jahr 

• Jugendmitgliedschaft – 25 €/Jahr • Alleinerziehend mit Kind(ern) – 50 €/Jahr 
Die Beiträge werden für das laufende Geschäftsjahr bei Eintritt sofort und ab dem nächsten Geschäftsjahr einmal 
jährlich abgebucht. 
Die Abteilungen der KGBWE (z.B. die Tanzgarde) können zu ihrer Finanzierung zusätzliche Abteilungsbeiträge 
erheben. 
Mitglied in einer Abteilung kann nur werden, wer auch Mitglied in der KGBWE ist. 
 
Was versteckt sich hinter den einzelnen Mitgliedschaften? 
Einzelmitglieder sind Personen die als alleiniges Mitglied ohne Partner oder Kinder in die KG eintreten. 
Eine Partnermitgliedschaft ist für Ehepartner oder eingetragene Lebensgemeinschaften gedacht. Pro Person liegt die 
Ersparnis bei 5,- Euro im Jahr. 
Besonders vorteilhaft ist die Familienmitgliedschaft. Auch diese kostet nur 90,- Euro im Jahr. Neben der 
Partnerin/dem Partner können alle Kinder ebenfalls Mitglied werden, sofern sie das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder noch zur Schule gehen, studieren oder eine Ausbildung machen, noch bei den Eltern wohnen 
und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Entsprechende Nachweise sind auf Nachfrage vorzulegen. 
Die Jugendmitgliedschaft ist für junge Menschen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch zur 
Schule gehen, studieren oder eine Ausbildung machen, das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht mehr 
bei den Eltern wohnen. 
Auch Alleinerziehende sind im Grunde Einzelmitglieder, können aber Ihre Kinder ebenfalls anmelden und zahlen 
trotzdem nur 50,- Euro pro Jahr. 
Die Partner/Partnerinnen unserer beitragsfreien Mitglieder (Senatoren, Ehrensenatoren, Ehrenmitglieder etc.) müssen 
45,- Euro pro Jahr entrichten und gelten ansonsten als Einzelmitglied. 
 
Welche Rechte habe ich als Mitglied? 
Alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet habe, sind Voll-Mitglieder der Karnevalsgesellschaft „Blau-Wieße 
Essele“ Menden e.V. und haben auf der jährlichen Mitgliederversammlung, auf der es u.a. um Entgegennahme des 
Kassen- und des Geschäftsberichts, die Entlastung von Kasse, Vorstand und auch alle 2 Jahre um die Neuwahl des 
Vorstandes geht, volles Stimmrecht. Auch besteht das passive Wahlrecht. 
Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet habe, dürfen an der Mitgliederversammlung teilnehmen, 
haben aber kein Stimmrecht laut Satzung. 
 
Kann ich auch aus der Karnevalsgesellschaft austreten? 
Mit fristgerechter schriftlicher Kündigung 6 Wochen zum Ende des Geschäftsjahres am 31.03 ist dies möglich. 


